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Der SSR-Einsatz in der

Pflegefinanzierung
Em Weisses Eisen der obEgatorisc/ten KranEenversicherzmg (7CVGJ ist

die /marrzieiie L/ngieic/zbedandiung von Afcaf- und C/irom'sc/i/cranfcert.

Die Seniorenorganisaiionen und P/ZegefacEi/erbä/ide u/ebren sied.

Ein
Beispiel veranschaulicht das

Problem: Das Heim verrechnet der

85-jährigen Antoinette M. monat-
lieh 7700 Franken. Unterkunft und Essen

kosten 3500 Franken, auf die Pflege ent-
fallen 4200 Franken. Die Krankenkasse
bezahlt bescheidene 1400 Franken. Wäre
Frau M. zu Hause verunfallt, würden
die Behandlungskosten anstandslos zu
90 Prozent gedeckt.

Die ungleichen Ellen zwischen Akut-
und Langzeitpatienten widersprechen
dem Krankenversicherungsgesetz und
dem seinerzeitigen Willen des Souve-
räns. Dessen Auftrag machen die Kran-
kenversicherer einen Strich durch die
Rechnung. Trotz KVG-Pflicht (sogenann-
ter Tarifschutz des Patienten) bezahlen
heute die Langzeitpatienten selber den
Löwenanteil sowie die Steuerzahlenden
via Kantons- und Gemeindebeiträge
(teils über Ergänzungsleistungen).

Problematische Vorschläge
Der Bundesrat wollte das Dilemma lö-

sen, indem er die Pflege in eine selbst
finanzierte Grundpflege (tägliche Ver-

richtungen) und eine kassenzulässige
Behandlungspflege aufteilte. Dagegen
wehrten sich Pflegefachverbände, SSR

und Alzheimervereinigung. Um die An-
liegen zu bündeln, gründeten sie die In-
teressengemeinschaft Pflegefinanzierung
(IG Pflege).

Auch der Ständerat wollte von den
bundesrätlichen Vorschlägen nichts wis-
sen. Indessen verordnete er Langzeit-
patienten eine andere bittere Medizin:
Er wollte die Kassenpflicht von Pflege-

leistungen zum Beispiel in der Über-

gangspflege massiv abbauen. Opfer wä-

ren erneut die Pflegebedürftigen und ihre

Angehörigen geworden. «So nicht!», lau-
tete die Antwort der IG Pflege.

In einer Anhörung der Nationalrats-
kommission wehrten sich SSR und IG

Pflege gegen die massive Kostenüber-
wälzung auf Pflegebedürftige. Ergebnis:
Die Kommission korrigierte die stän-
derätlichen Vorschläge. Sie verlangt vom
Bundesrat, dass er bei der Bezeichnung
von Pflegeleistungen und bei der Bedarfs-

ermittlung vorgängig Krankenversiche-

rer, Leistungserbringer sowie Patienten-,
Behinderten- und Seniorenorganisatio-
nen anhört. Die Hauptforderung von SSR

und IG Pflege aber bleibt bestehen: Die

Patientenbeteiligung an den Pflegekosten
soll zwanzig Prozent nicht übersteigen!

Achtungserfolg für den SSR

Neben dem Beharren auf Rechtssicher-
heit und Tarifschutz ist dem SSR wichtig,
dass Ehepartner von Pflegebedürftigen
nicht in Bedrängnis kommen. Die bis-

herige Kostenüberwälzung kann nämlich
dazu führen, dass Wohneigentum aufge-
geben werden muss. Die Nationalrats-
kommission hat nun die Freigrenzen
beim Bezug von Ergänzungsleistungen
erhöht. Damit dies nicht nur für Heim-
bewohner, sondern auch bei Pflegebedarf
zu Hause gilt, ist ein weiteres beherztes

Engagement der IG Pflege nötig.
Der Zankapfel «Pflegefinanzierung»

zeigt, wie wichtig es ist, dass Senioren
ihre Anliegen in die eigenen Hände
nehmen, in Netzwerken konstruktiv mit-
wirken und damit Druck entwickeln.

Margrif Bossart

SSR
CSA

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anziani

PRÄVENTION IM ALTER

Präventive Hausbesuche fördern die

Lebensqualität, senken die Pflege-
kosten und verhindern frühzeitige
Heimeintritte. Häufige Befunde sind

ungenügender Impfschutz, fehlende
Gehör- oder Augenkontrolle, erhöhte
Sturzgefahr. Die Hilfe beim Erkennen
und Behandeln von Krankheitsrisiken

muss unbedingt Teil der Diskussion

um die Pflegefinanzierung werden.
Der Kanton Solothurn hat als erster
Kanton präventive Hausbesuche in sei-

ne Planung 2007 bis 2010 aufgenom-
men. Er investiert für «Sanaprofil Solo-
thurn» jährlich 250000 Franken. Der
SSR gratuliert. Bisherige Erkenntnisse

zeigen nämlich Folgendes: Im ersten
Jahr führen Präventionsprogramme zu

Mehrkosten von 800 Franken pro
teilnehmende Person. Bereits ab dem
3. Jahr werden jedoch Einsparungen
von je 2000 Franken erzielt.

Auch Angehörige profitieren
Seniorenorganisationen sollten bei

präventiven Projekten aktiv mitwirken.
Dies vermittelt den Initiativen weitere
Schubkraft (Beispiel: Gemeinden im
Kanton Zug). Die Seniorenvertretun-

gen bringen auch die Perspektive pfle-
gender Angehöriger ein. In der Schweiz
leben schätzungsweise 33 000 Perso-

nen im Alter 65 plus mit beträchtlichen

Gesundheitsproblemen daheim. Hin-

zu kommt eine weit grössere Zahl von
leicht Pflegebedürftigen, denen eben-
falls zu Hause geholfen wird. Auf Be-

treuungsaufgaben im Haushalt und
informelle Pflege entfallen - unab-

hängigvom Alter derGepflegten-jähr-
lieh rund 134 Millionen unbezahlt
gearbeitete Stunden. In Geldwert ent-

spräche dies etwa 4,3 Milliarden
Franken*. Zum Vergleich: Im Jahr 2000
wurden in der Schweiz im Gesund-
heits- und Sozialwesen 587 Millionen
bezahlte Arbeitsstunden geleistet. Fa-

zit: Auch pflegende Angehörige ver-
dienen es, dass Präventionsprojekte
die unbezahlte Arbeit erleichtern.

* Jacqueline Schön-Bühlmann: «Unbezahlte Pflege-

leistungen von Privatpersonen und -haushalten».

Soziale Sicherheit CHSS 5/2005.

/n /eder zwe/fen Ausgabe der Ze/f/upe ersc/te/'nf e/ne Se/fe des SS/?. D/e auf d/eser Se/fe verö/fenf//c/ife Me/nung muss n/c/tf m/f der/'en/gen
der /?eda/rf/on der Ze/f/upe und der Gesc/täfts/e/fung von Pro Senecfufe Sc/jwe/z üdere/nsf/mmen.
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